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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege, 
Ausgabe 2017 (ZTV-Baumpflege) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

vom 17. November 2020, Az. 41.2-4021-4-2 

Regierungen 
Autobahndirektionen 
Staatliche Bauämter mit Straßenbauaufgaben 
Landesbaudirektion 

nachrichtlich 
Bayerischer Landkreistag 
Bayerischer Städtetag 
Bayerischer Gemeindetag 

Anlagen 

Anlage 1: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau 14/2019 

Anlage 2: Zusatzschreiben zum Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau 14/2019 

1. Allgemeines 
1Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege, Ausgabe 2017 
(ZTV-Baumpflege)“ wurden von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 
e. V. (FLL) erarbeitet beziehungsweise zur Ausgabe 2017 überarbeitet. 2In fachlicher und 
bauvertraglicher Hinsicht haben sich die obersten Straßenbaubehörden der Länder in einer Umfrage 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) dafür ausgesprochen, die 
bisherige ZTV Baum-StB 04 durch die ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 der FLL zu ersetzen. 3Die 
ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 enthalten neben vertraglichen Bestimmungen auch Hinweise zur 
Vorbereitung, Ausschreibung, Ausführung und Überwachung von Leistungen zur Ausführung von 
vorbeugenden, erhaltenden, verkehrssichernden und nachsorgenden Maßnahmen an Bäumen sowie 
ihres Wurzelbereichs, insbesondere im besiedelten Bereich und an Straßen. 4Hinsichtlich der 
Ausschreibung dieser Leistungen wird auf das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau 14/2019 des 
BMVI einschließlich dem hierzu ergänzenden Zusatzschreiben des BMVI (Anlage 1 und Anlage 2) 
verwiesen. 5Ergänzend zu den im Zusatzschreiben genannten Schnittmaßnahmen sind alle 
Maßnahmen nach Abschnitt 3, die wesentlich in den Baumbestand eingreifen, Bauleistungen nach 
VOB. 6Dies gilt auch für Maßnahmen im Rahmen der betrieblichen Unterhaltungspflege. 

2. Anwendung 
1Die ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 sind bei Straßenbaumaßnahmen und der betrieblichen 
Unterhaltungspflege im Zuge der Bundesfernstraßen, der Staatsstraßen und der von den Staatlichen 
Bauämtern betreuten Kreisstraßen anzuwenden. 2Im Interesse einer einheitlichen Handhabung 
empfehlen wir, diese Bekanntmachung auch für einschlägige Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der 
Landkreise, Städte und Gemeinden anzuwenden. 3Die in den ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 in den 
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Abschnitten 2, 3, 4 und 5 enthaltenen Inhalte sind „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen“. 4Sie 
sind den Bauverträgen als Vertragsbestandteil zugrunde zu legen. 5Bei rein pflegerischen Tätigkeiten 
im Rahmen von Dienstleistungsverträgen sind die entsprechenden Teile der Abschnitte 2 und 3 als Teil 
der Leistungsbeschreibung im Sinne von § 31 VgV oder § 23 UVgO im Vertrag zu vereinbaren. 6Es 
wird darauf hingewiesen, dass die ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 auch zu vereinbaren ist, wenn die 
Leistungen Baumschutzmaßnahmen auf Baustellen oder Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wurzelbereiches (vergleiche ZTV-Baumpflege Nrn. 3.11 und 3.12) umfassen. 7Die ZTV-Baumpflege 
Ausgabe 2017 können in sinngemäßer Anwendung auch bei der Durchführung von 
Baumpflegearbeiten in anderen Fachbereichen angewendet werden. 

3. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2020 in Kraft. 2Mit Ablauf des 
30. November 2020 tritt die Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern vom 22. März 2005 (AllMBl. 2005, S. 131) außer Kraft. 

4. Bezugsmöglichkeit 

Die ZTV-Baumpflege Ausgabe 2017 sind zu beziehen bei der Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL), Friedensplatz 4, 53111 Bonn. 

Helmut S c h ü t z  
Ministerialdirektor 
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ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT: Heinrich-von-Stephan-Straße 
 

 

nachrichtlich: 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
Brüderstraße 53 
51401 Bergisch-Gladbach 

DEGES Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und  
-bau GmbH 
Zimmerstraße 54 
10117 Berlin 

Bundesrechnungshof 
Adenauer Allee 81 
53113 Bonn 

Bundesanstalt für  
Immobilienaufgaben 
Herrn Gunther Brinkmann 
Ellerstr. 56 
53119 Bonn 

Betreff: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richt-
linien für Baumpflege; Ausgabe 2017 (ZTV Baumpflege) 
Bezug: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/2019 
Sachgebiet 12.4: Umweltschutz;  
Naturschutz und Landschaftspflege 
10.7: Straßenbetriebsdienst, Grünpflege 
03.9 Erd- und Grundbau, Entwässerung. Landschaftsbau 
Aktenzeichen: StB 13/7143.2/07- 3272320 
Datum: Bonn, 10.02.2020 
Seite 1 von 2 

Mit Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/2019 wurden die 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Baumpflege; Ausgabe 2017 (ZTV Baumpflege) bekannt gegeben.  

Dr. Stefan Krause 
Leiter der Abteilung Bundesfernstraßen 
HAUSANSCHRIFT 
Robert-Schuman-Platz 1 
53175 Bonn 
POSTANSCHRIFT 
Postfach 20 01 00 
53170 Bonn 

TEL +49 (0)228 99-300-5136 
FAX +49 (0)228 99-300-3428 

ref-stb13@bmvi.bund.de 
www.bmvi.de 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ● Postfach 20 01 00, 53170 Bonn 
 

Oberste Straßenbaubehörden 
der Länder 
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Hinsichtlich der Ausschreibung von Baumpflegeleistungen als Bau- 
oder als Dienstleistungsvertrag gibt es in den Ländern angesichts un-
terschiedlicher Vergabepraxis Klärungsbedarf. 
Zur Klärung ist auf der Grundlage der DIN 18320 und der Fachnorm 
DIN 18919:2016-02 folgendes festzustellen: 
 
- Baumpflege im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungs-

pflege: 
Diese Leistungen werden in der Regel im Zusammenhang mit den 
zugehörigen Pflanzarbeiten vergeben. Diese sind demzufolge den 
Bauleistungen zuzuordnen. 

 
-  Bei Pflegeleistungen an Bäumen außerhalb der Fertigstellungs- und 

Entwicklungspflege, welche überwiegend reine pflegerische Tätig-
keit umfassen (betriebliche Unterhaltungspflege, z.B. Kontrolle, 
Anbinden an Baumpfosten, Baumscheibe pflegen und wässern), 
handelt es sich um Dienstleistungen, da nicht wesentlich in den Be-
stand eingegriffen wird.  

 
-  Baumschnittarbeiten, bei denen wesentlich in den Bestand einge-

griffen wird, sind den Bauleistungen nach VOB zuzuordnen und 
zählen zu den in der VOB verankerten Arbeiten an einem Grund-
stück. Sie sind somit nach VOB auszuschreiben.  

 
Im Auftrag 
Dr. Stefan Krause 
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